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‘ Wohnlichkeit und Umraum von Hochhéusern

Referent: Carl Fingerhuth, dipl. Arch., Zirich

Abgrenzungen

Im Bestreben, an dieser Tagung nicht allgemeine planeri-
sche Forderungen darzulegen, sondern sich auf die besonde-
ren Probleme beim Bau von Hochhdusern im Bereich
«Wohnlichkeit» und « Umraum» zu beschrinken, fasst Car/
Fingerhuth seine Definitionen weiter als iiblich. So auch wird
der Begriff Hochhaus zugleich relativiert: Treten in funktio-
nellen und technischen Bereichen die meisten Probleme erst
ab sechs- bis achtgeschossigen Bauten auf, wird die Wohn-
lichkeit bereits dann schon tangiert, wenn ein Haus seine
Umgebung merklich iiberragt. In einem kleinmassstidblichen
Wohnquartier oder in einer Altstadt ist ein Gebdude bereits
ein «Hochhaus», das die vorhandene zwei- bis dreigeschossi-
ge Bauweise z.B. um zwei Geschosse iiberragt.

Desgleichen geht der Referent hinsichtlich der «Wohn-
lichkeit» nur auf jene qualitativen Faktoren ein, welche
| durch die Elemente des « Umraumes» bestimmt werden.

£
Zur Begriindung seiner noch folgenden Forderungen

stellt der Referent hier die Frage: « Wieso werden ,Hochhdu-
ser’ gebaut»? Fingerhuth bewegt sich auf realistischem Bo-

Das umstrittene Wohnhochhaus am Walensee (Murg)
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den, wenn er einen ganzen Katalog von zwar «gidngigeny,
aber ebensooft unreflektierten Motiven kritisch betrachtet. Sie
seien an dieser Stelle nur kurz beriihrt:

— Um eine hohere Dichte zu ermoglichen? Aus der Sicht der
Allgemeinheit ist dieses Argument nur in aussergewohnli-
chen Situationen begriindet, dann nidmlich, wenn die hohe-
ren Aufwendungen fiir Nebenanlagen und Sozialleistungen
durch andere 6ffentliche Vorteile aufgewogen werden, z.B.
mit Bezug auf die Verkehrslage oder besondere Wohn-
strukturen.

— Um billiger zu bauen? Einschrankend: bei ganz speziellen
Bodenverhiltnissen.

— Um einen Akzent zu setzen? «Unsere Landschaft ist derart
reich an wertvoller Bausubstanz mit ihrem Umraum und
an Landschaften voll von Abwechslung und Spannung,
dass man sich in den meisten Fillen fragen muss: (Akzen-
te?) wieso, wozu, ist das notig?»

— Um eine hohere Wohnqualitit zu erreichen? Fiir die im
Hochhaus Betroffenen ist die Wohnlichkeit — im Verhéltnis
zu anderen Wohnformen —, milde ausgedriickt, umstritten.
Wenig scheint dafiir, sehr viel dagegen zu sprechen. (Hierzu
sei auch auf die Referate von Dr. Konrad Basler, Hans
Wohlin, Dr. U. Herlyn verwiesen. Dass das Hochhaus auch
in menschlichem Betracht nicht als alleinseligmachend gel-
ten kann, geht zudem aus weitern Tagungsbeitrdgen her-
Vor.)

— Prestige? Zur Widerlegung menschlichen Geltungsbediirf-
nisses wiederum die Turmkatastrophe zu Babel (1. Buch
Moses): «Wohlauf denn, lasst uns eine Stadt und einen
Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass
wir uns einen Namen machen».

— Landpreis? Bleibt das offentliche Interesse (der Einfachheit
halber) im Einzelfall unberiicksichtigt, so ldsst die Riick-
wirtsrechnung je nach dem (hohern) Grade der Ausniit-
zung hohere Landpreise zu. Selten fiihrt die Mehrausnut
zung aber dazu, den Mietzins zu reduzieren. — Die Konse-
quenz der diesbeziiglichen Uberlegungen: Im Zweifelsfalle
nie! Oder ist es damit getan, dass die zustdndigen Behor:
den und Fachleute aus der Ballonfahrerperspektive sich an
der handwerklichen Meisterleistung des Modellbauers be-
geistern?

Welche Probleme zeigen sich?

Eine Hochhausbebauung unterscheidet sich von einer
niedrigeren Uberbauung durch eine stirkere Konzentration
der Funktionen an einigen wenigen Orten.

Um die Wohnlichkeit zu retten, miissen die verschiede-
nen Elemente (Innenraum, Verkehr, Nebenanlagen, Freiflé-
chen) gleichwertig und gleichzeitig behandelt werden. Die
erforderliche Interpendenz der Elemente kann durch den oft
praktizierten additiven Ablauf der Planung (im Quartier)
nicht gewihrleistet werden. Eine falsch gelaufene Planung
vermag auch der Gartenarchitekt nicht zu iiberpflanzen.
Mangelnde Beriicksichtigung der vorgegebenen Intensitdt in
der Nutzung des engeren Erdgeschossbereiches ist kaum
mehr reparabel.

Das Hochhaus beansprucht rdumliche Dominanz. Dage-
gen ist kein Kraut gewachsen — auch Le Corbusiers 50 bis
60 m hoch gezeichneten Baume helfen wenig, weil es sie nicht
gibt. Das Hochhaus pragt seine Umwelt. Dies kann im Sinne
siedlungspolitischer Zielsetzungen im einen oder andern Falle
erwiinscht sein. Hochhduser an Abwegen erscheinen proble-
matisch, ja eher als «Falschprdgungen», solange die auch
offentliche Interessen umfassende Kosten-Nutzen-Analyse
nicht positiver ausféllt.
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Bedeutet das zugunsten der Hochhausbauweise oft ange-
fiihrte Argument der grosseren, nicht iiberbauten Erdge-
schossfldchen einen realistischen Gewinn? Wird bei einer Aus-
niitzungsziffer von 0,5 statt viergeschossigen Bauten ein Hoch-
haus mit acht Stockwerken erstellt, so betrédgt in der Nutzung
des Erdgeschosses der Flichengewinn ganze sechs Prozent.

Hinsichtlich der kompensatorischen <«grossen zusam-
menhidngenden Griinflichen» lassen sich Bewohnerwiinsche,
wie z.B. direkter Zugang zum Garten, Beziehungen der
Wohnungen zu den Kinderspielplidtzen oder die Identifika-
tion des Bewohners mit seinem Umraum bei der Hochhaus-
bebauung nicht oder nur beschridnkt realisieren. Leider er-
weist die Erfahrung, dass der zusdtzlich gewonnene Erdge-
schossbereich in manchem Falle gar nicht in den Dienst der
Wohnlichkeit gestellt, sondern spéter fiir kommerzielle Zwek-
ke genutzt wird.

Forderungen zum Hochhausbau

Es grenzt an Selbstbetrug oder gar Irrefithrung, wenn
man zur Begriindung einer Bewilligung fiir ein Hochhaus
dessen Zweckmdssigkeit nachzuweisen sucht, indem man der
schlechtesten aller denkbaren Regeliiberbauungen die Areal-
iiberbauung mit Hochhdusern gegeniiberstellt.

Der «Zweifelsfall» Hochhaus ist jedenfalls dort nicht
behoben, wo keine kommunale Hochhauspolitik besteht. Da-
bei darf nicht davon ausgegangen werden, wo Bauhohen von
mehr als vier Geschossen a priori zuldssig sein konnten. In
erster Linie miissen die Gebiet (Quartiere) bestimmt werden,
in denen dies auf keinen Fall zugelassen werden kann. In
einem zweiten Schritt konnen die Gebiete bezeichnet werden,
in denen unter bestimmten Auflagen von der zuldssigen Hohe
abgewichen werden darf (unter Beachtung von Anforderun-
gen hinsichtlich Quartierplanung, unmittelbaren Umraums,
aber auch der gestalterischen Qualitdt des Baues in bezug auf
seine Fernwirkung). In einem dritten Schritt wiaren dann
noch die auserwédhlten Punkte zu fixieren, an denen ein
Hochhaus erwiinscht wére. Eine derartige Hochhauspolitik
ist nicht als isolierte Planungsaufgabe zu betrachten, sondern
als Teil einer kommunalen Entwicklungspolitik (und der
darauf ausgerichteten Fiihrungsinstrumente).

«Kein Hochhaus ohne Quartierrichtplan!» ist die zweite
Forderung Carl Fingerhuths. Die funktionellen und &astheti-
schen Probleme, die sich im Quartier durch den Bau eines
Hochhauses stellen, verlangen einen schrittweisen Planungs-
ablauf, in welchem alle Elemente (Hochbauten, Verkehr,
Nebenanlagen, Freiflichen) beriicksichtigt werden. Sie sind in
einem Quartierrichtplan festzulegen, der die Grundlage fir
Einzelplanungen bildet und fiir die Baueingabe, den Strassen-
plan, die Umgebungsgestaltung u.a. verbindlich ist.

Und drittens: Kein Hochhaus ohne Aussenraumplan! So
belangvoll beim einzelnen Hochhaus funktionell sich die
richtige (und richtig bemessene) Erdgeschossprojektierung
auswirkt, so sehr hiangt die Wohnlichkeit eines Gebietes von
der Gestaltung des Erdgeschossbereiches ab. Diese Gestaltung
darf nicht im Nachhinein unter dem Realisierungsdruck
nur improvisiert werden. Sie liegt nicht minder im offentli-
chen Interesse als die Gewdhrleistung der hygienischen Be-
durfnisse (Besonnung, Belichtung usw.). Will man die Gefahr
der beim Hochhaus besonders intensiven Interessen- und
Nutzungskonflikte moglichst bannen, so muss der Projektie-
rende gezwungen werden, sich diese Probleme frih genug zu
uberlegen. Dieses Erfordernis wird dadurch statuiert, dass bei
der Baueingabe ein Aussenraumplan verlangt wird, der die
Gestaltung des Umraumes, d.h. des Erdgeschossbereiches der
ganzen Parzelle zeigt und alle notigen Angaben iliber Behag-
lichkeit, Sicherheit und Funktionieren des Umraumes iiber-
priifen l&dsst.
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Ausblick

Was Carl Fingerhuth seinen Zuhorern fiir die Zukunfts-
arbeit zu bedenken gab, sei hier im Wortlaut wiederholt:

«Im Interesse der Wohnlichkeit und des Umraumes,
d.h. der Lebensqualitdt, miissen wir neue Wege suchen. Ich
will nur zwei Bereiche erwidhnen.

— Im planerisch-gestalterischen Bereich:

Utopien niitzen uns wenig. — Alternativen zum Heutigen
miissen in Richtung verdichteter Wohnquartiere gesucht
werden. Wir brauchen weniger «grosse, zusammenhingen-
de Griinflaichen», dafiir mehr private Freiflichen, Kon-
taktstellen, eingerichtete Offentliche Freiflichen, Wechsel
zwischen urbanem und griinem offentlichem Raum. Ter-
rassenhaus, Hiigelhaus, Reihenhaus, Treppensiedlung wi-
ren vielleicht Stichworte dazu.

— Im rechtlichen Bereich:

Es muss versucht werden, die Liicke zwischen Ortsplanung
und Baueingabe zu schliessen. Wir konnen nicht Ortspla-
nung im Massstab 1:1000 betreiben. Wir diirfen aber auch
nicht im Massstab 1:1000 Architektur fixieren. Dann geht
die Wohnlichkeit meistens verloren. Ein Ausbau des In-
strumentes «Quartierrichtplan» muss angestrebt werden.
Dieser soll die strukturellen, funktionellen und rdumlichen
Elemente festlegen, ohne die Architektur zu bestimmen,
damit die notige Vielfalt und Gestaltungsfreiheit erhalten
bleibt.

Wir haben als Architekten sehr lange den Beitrag der
guten Architektur fiir den Menschen tiberschétzt. Ich glaube,
wir machen heute den ‘Fehler, dass wir die Folgen einer
schlechten Architektur unterschitzen.

Das gilt ganz speziell fiir die ,hoheren Héduser’!» GIR;

‘Wo sollen die Schafe schlafen? (Bild «Nebelspaltery)

EEREEEE | §

: : |
aEEAEEE |
)

n:méé‘:ﬁ‘ﬁ?[u

2}
&

B
I A
g ;
E \p st t%
: N\
= PNl S
] SO GRS
Sk ] W2 %
Gy Bl ) S
H l@ug
Es) ’\
) |
aE; 7= X




	Wohnlichkeit und Umraum von Hochhäusern

